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D ie Kurzzeitpflege stellt eine be-
sondere pflegerische Versor-
gungsform dar, die sich stark 

von der Langzeitpflege unterscheidet: 
Kurzzeitpflegegäste kommen häufig 
aus Krisensituationen oder nach einem 
Krankenhausaufenthalt und haben ei-
nen wesentlich höheren medizinischen 
Behandlungsbedarf als in der Lang-

zeitpflege. Die Weiterentwicklung und 
Stärkung der Kurzzeitpflege, vor allem 
der Ausbau der bedarfsgerechten so-
litären Kurzzeitpflege, rückt mit dem 
aktuellen Koalitionsvertrag 2021 auf 
Bundesebene auch in den politischen 
Fokus. Darüber hinaus bestehen seit 
Jahren Bestrebungen, u. a. im Rahmen 
der Pflegereformen und der gemeinsa-

men Empfehlungen nach § 88 a SGB XI 
vom März 2023, die Kurzzeitpflege si-
cherzustellen. 

Bundesweit nimmt die Anzahl der 
Pflegeeinrichtungen mit Kurzzeitpfle-
geangeboten im Vergleich zu den Vor-
jahren deutlich ab. Wie auch diese Stu-
die bestätigt, übersteigt die Nachfrage 
nach Kurzzeitpflege das derzeitige An-

Kurzzeitpflege als Chance
Im Rahmen einer IGES-Studie wurde ein Maßnahmenpaket entwickelt, um den Ausbau und die Weiter-
entwicklung der Kurzzeitpflege in Baden-Württemberg voranzubringen. Die Ansätze der 13 empirisch 
begründeten Handlungsempfehlungen sind zum Teil übertragbar auf andere Bundesländer.
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gebot. Waren es im Jahr 2015 bundes-
weit noch etwa 1 700 Pflegeeinrichtun-
gen mit 10 800 vollstationären Kurz-
zeitpflegeplätzen, haben im Jahr 2019 
nur noch rund 1 300 Einrichtungen ins-
gesamt 9 500 vollstationäre Kurzzeit-
pflegeplätze angeboten (Rothgang & 
Müller, 2019; Statistisches Bundesamt, 
2020a).

Dies hängt vor allem damit zusam-
men, dass die von den Einrichtungen 
ausgewiesenen flexibel einsetzbaren 
Plätze (auch sogenannte eingestreute 
Plätze) in steigendem Maße mit Dau-
erpflege belegt werden. Je höher die 
Auslastung der Pflegeheime ist, umso 
weniger Kapazitäten bleiben für die 
Kurzzeitpflege. Auch die gestiegenen 
baulichen Anforderungen oder der 
hohe Verwaltungs- und Koordinati-
onsaufwand bei Kurzzeitpflegegästen 
im Vergleich zu Dauerpflegebewoh-
nerinnen und -bewohnern, der sich in 
einer geringen Auslastungsquote nie-
derschlägt (bei Vollauslastung und 
20 Tagen pro Fall müsste ein Platz min-
destens 18-mal pro Jahr neu belegt wer-
den), beeinflussen den weiteren Aus-
bau. Zudem gibt es kaum Alternativen, 
die eine Verhinderungspflege in der ei-
genen Häuslichkeit ermöglichen. 

Forschungsprojekt zur Kurzzeitpflege 
in Baden-Württemberg
Vor diesem Hintergrund wurde das 
IGES Institut im Oktober 2020 vom 
Kommunalverband für Jugend und 
Soziales (KVJS) mit einer 24-monati-
gen Studie beauftragt, die Angebots- 
und Nachfrageseite zu untersuchen, 
Gelingens- und Hinderungsfaktoren 
für die Inanspruchnahme der Kurz-
zeitpflege zu identifizieren sowie Wei-
terentwicklungspotenziale und inno-
vative Konzepte der Kurzzeitpflege 
in Baden-Württemberg aufzuzeigen. 
Neben umfassenden Daten- und Li-
teraturrecherchen wurden Interviews 
mit Vertreterinnen und Vertretern 
der Kommunen, Pflegestützpunkte/
IAV-Stellen, Krankenhäuser unter-
schiedlicher Regionen und Pflegekas-
sen durchgeführt. Darüber hinaus er-
folgten eine Online-Befragung voll-
stationärer Pflegeeinrichtungen, eine 

standardisierte Datenerhebung des 
Leistungsgeschehens in Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen, eine Versicherten-
befragung und Prognosen je Stadt- 
und Landkreis zur Entwicklung der 
Anzahl der Pflegegebedürftigen mit 
Kurzzeitpflege sowie zur Entwicklung 
der für die Deckung des Kurzzeitpfle-
gebedarfs erforderlichen Anzahl an 
Kurzzeitpflegeplätzen bis 2035.

Zentrale Erkenntnisse und 
Empfehlungen
Im Ergebnis zeigte sich, das der Aus-
bau der Angebotsstrukturen multifak-
toriell zu betrachten ist. Die Analyse 
der Strukturdaten indiziert eine regi-
onal unterschiedliche Entwicklung der 
Bevölkerung, der Anzahl der Pflege-
bedürftigen, der Platzzahlen als auch 
personeller Kapazitäten. Resultierend 
besteht der Bedarf einer regional an-
gepassten Weiterentwicklung der Kurz-
zeitpflege – sowohl bezogen auf eine 
Steigerung der Platzzahlen als auch 
fachlich-konzeptionell. Auf Basis der 
Prognosen liegt der Mehrbedarf bspw. 

im Basisszenario bis 2035 bei + 32,7 Pro-
zent Kurzzeitpflegeplätzen bezogen auf 
das derzeitig vorhandene Angebot (sie-
he hierzu die Abbildungen auf Seite 18). 
Die in der Studie befragten Einrichtun-
gen schätzten die Kapazitäten mehrheit-
lich als „nicht ausreichend“ bzw. „ten-
denziell nicht ausreichend“ ein und 
haben mittelfristig auch keine Verän-
derung des Platzangebotes geplant.

Diese Erkenntnis ist wahrscheinlich 
auch auf andere Bundesländer über-
tragbar und erfordert zunächst eine 
Bedarfsermittlung auf regionaler Ebe-
ne, um kleinräumige Unterschiede in 
der Nachfrage- und Angebotssituati-
on (quantitativ und qualitativ) zu er-
fassen und darauf aufbauend die Struk-
turen bedarfsgerecht weiterentwickeln 
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BEDARFSKONSTELLATIONEN UND VERSORGUNGSSETTINGS

Die Abbildung skizziert die unterschiedlichen Bedarfskonstellationen und Versorgungssettings in der 
Praxis.
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Bei Vollauslastung und 20 Tagen pro Fall  
müsste ein Kurzzeitpflegeplatz mindestens  

18-mal pro Jahr neu belegt werden
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zu können. Das bedarf einer gemeinsa-
men Herangehensweise der beteiligten 
Akteure (Kommunen, Leistungserbrin-
ger, Pflegekassen etc.) und Entwicklung 
bzw. Einsatz eines einheitlichen Instru-
ments zur Erfassung des Bedarfs – auch 
um Vergleichbarkeit zu erreichen. Um 
einen Ausbau zu realisieren, gilt es zu-
dem etwaige Fördermöglichkeiten zu 
identifizieren, denn diese sind oftmals 
nicht bekannt. Im Rahmen des Akti-
onsbündnisses Kurzzeitpflege und über 
das Innovationsprogramm Pflege hat 
das Land Baden-Württemberg Förder-
mittel bereitgestellt, um dringend benö-
tigte Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen. 
Bereits Ende 2018 hat die „Pflegesatz-
kommission stationär“ einen Stär-
kungsbeschluss für die Kurzzeitpflege 
in Baden-Württemberg erlassen, der die 
Auslastungsquote auf 70 Prozent her-
absenkte.

Zudem sollte der Angebotsausbau 
eine stärkere anlassbezogene Ausrich-
tung fokussieren. Grund dafür sind die 
unterschiedlichen Versorgungsbedar-
fe und Zielgruppen, wie in folgender 
Abbildung im Rahmen der Studie skiz-
ziert wurde (siehe hierzu die Abbildung 
auf Seite 17). 

Die Verhinderungspflege nach § 39 
SGB XI sollte eher in Einrichtungen 
der stationären Dauerpflege mit einge-
streutem bzw. ganzjährig verfügbarem 
Kurzzeitpflegeangebot angesiedelt sein. 
Die Kurzzeitpflege nach § 42 SGB XI 
sollte, aufgrund der vergleichsweise hö-
heren pflegerischen und behandlungs-
pflegerischen Aufwände, eher in soli-
tären Kurzzeitpflegeeinrichtungen oder 
stationären Pflegeeinrichtungen mit 
ganzjährig verfügbaren Plätzen zum 
Beispiel auch mit Anbindung an Re-
habilitationseinrichtungen, therapeuti-
schem und ärztlichem Personal sowie 
mit Case Management erfolgen. 

Vor allem die Organisation der Ver-
sorgung von Kurzzeitpflegegästen aus 

dem Krankenhaus erfordert z. T. sehr 
aufwendige Koordinierungsleistungen. 
Case Management übernimmt dabei 
die Fallkoordination und unterstützt 
die Betroffenen und Einrichtungen bei 
der Platzsuche und der Nachsorgepla-
nung. Denkbar wäre es, Case Manage-
ment in übergeordneten koordinieren-
den Strukturen, z. B. im kommunalen 
Setting oder bei den Pflegestützpunk-
ten mit entsprechender Berücksichti-

gung im Stellenplan oder aber auch in 
solitären Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
anzusiedeln. Zu Letzterem werden be-
reits zum Nachweis der Wirksamkeit 
bundesweit Modellprojekte durchge-
führt. 

Feste Kooperationen etablieren
Neben der Verbesserung der Fallkoor-
dination besteht Potenzial bei der Eta-
blierung fester Kooperationsstrukturen 
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MEHRBEDARF DER GANZJÄHRIG VORZUHALTENDEN/SOLITÄREN  
KURZZEITPFLEGEPLÄTZE BIS 2035

Der Mehrbedarf im Basisszenario liegt bis 2035 bei +32,7 Prozent Kurzzeitpflegeplätze, bezogen auf 
das derzeitig vorhandene Angebot.
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MEHRBEDARF DER EINGESTREUTEN KURZZEITPFLEGEPLÄTZE BIS 2035

Der Bedarf an mehr eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen wird in den kommenden Jahren erheblich 
ansteigen.
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mit anderen, an der Versorgung von 
Kurzzeitpflegegästen beteiligten Ak-
teuren. Die Studie hat die hohen Ko-
ordinationsaufwände in den Kurz-
zeitpflegeeinrichtungen einmal mehr 
aufgezeigt, sodass Potenziale von Ko-
operationen zur Effizienzsteigerung 
und zur Entlastung des Personals in der 
Kurzzeitpflege genutzt werden sollten. 
Bereits bestehende (regionale) Netz-
werke sollten gefestigt, die Zusammen-
arbeit mit den Krankenhäusern, insbe-
sondere das Entlassmanagement, ver-
bindlich geregelt und die Möglichkeiten 
der Beteiligung an kommunalen Pflege-
konferenzen (sofern bereits etabliert) 

genutzt oder aber auch initiiert werden. 
Eine verbindliche regionale Vernetzung 
kann dazu beitragen, gemeinsame Ver-
sorgungspfade zu gestalten, Zuständig-
keiten regelhaft zu vereinbaren und die 
Kontinuität der Versorgung sowie die 
Organisation der Anschlussversorgung 
zu verbessern.

Für eine verbesserte Koordinierung 
des Angebots und der Nachfrage sowie 
zur Vernetzung kann zudem die Nut-
zung einer digitalen Pflegeüberleitungs-
plattform hilfreich sein. Hier sind ins-
besondere Überleitungsplattformen zu 
nennen, die eine ambulante oder statio-
näre pflegerische Anschlussversorgung 
nach akutstationären Krankenhausauf-
enthalten, der Kurzzeitpflege oder reha-
bilitativen Maßnahmen in Rehabilitati-
onskliniken organisieren sollen. 

Ziel dieser Überleitungsplattformen 
ist es, institutionsübergreifend die ver-
schiedenen Akteure der akut- und lang-
zeitpflegerischen Versorgung miteinan-
der zu vernetzen und so ein regiona-
les Versorgungsnetzwerk zu schaffen. 
Je nach Netzwerk sind auch Ärztinnen 
und Ärzte, Transportdienste, Bera-
tungsstellen, Pflegestützpunkte, Home-
care-Unternehmen bzw. Hilfsmittellie-
feranten eingebunden. 

Das gemäß § 39 Abs. 1 a SGB V nun-
mehr verbindlich von den Krankenhäu-

sern umzusetzende Entlass- bzw. Über-
leitungsmanagement, das zunehmend 
unter Nutzung digitaler Plattformen 
stattfindet, verringert bei den nach-
versorgenden Leistungserbringern den 
Koordinierungs- und Verwaltungsauf-
wand, auch auf Seiten der stationären 
Einrichtungen mit Kurzzeitpflegeange-
bot. Vor allem im Hinblick auf die da-
durch digital vorliegenden Daten ent-
stehen Zeitersparnisse. Kurze Kommu-
nikationswege, bessere Planbarkeit und 
Organisation der Pflegeleistungen ent-
lasten die Kurzzeitpflege, aber auch die 
pflegenden Angehörigen und betroffe-
nen Personen selbst.

Fazit
In der Kurzzeitpflege ist das Platzan-
gebot maßgeblich von der Entwick-
lung im Bereich der Dauerpflege ab-
hängig – mit zunehmender Auslastung 
der Pflegeheime sinken die Kapazitä-
ten für Kurzzeitpflege bei eingestreu-
ten/flexibel belegbaren Plätzen. Inso-
fern muss immer eine Betrachtung der 
gesamten Versorgungssituation erfol-
gen, die regional sehr unterschiedlich 
ausfallen kann. Weiterhin ist zu be-
rücksichtigen, dass bessere Rahmen-
bedingungen, wie höhere Pflegesätze 
oder Personalschlüssel, per se keine 
Wirkung entfalten können, wenn auf 
dem Arbeitsmarkt keine geeigneten 
Fachkräfte zur Verfügung stehen. In-
sofern ist letztlich auch der ambulante 
Bereich mit seinem Personalbedarf zu 
berücksichtigen, der gleichzeitig auch 
ein Potenzial zur Entlastung stationä-
rer Kapazitäten bietet, indem häus-
liche Ersatzpflege bei Verhinderung 
der Pflegeperson übernommen wird. 
Die Angebotsentwicklung der Über-
gangspflege im Krankenhaus sollte in 
den Regionen ebenfalls verfolgt wer-
den. Dieses Leistungsangebot wurde 
erst im Jahr 2021 eingeführt - mögli-
che Effekte hinsichtlich einer Entlas-
tung der Kurzzeitpflegeeinrichtungen 
sollten beobachtet werden.

Die Ergebnisse der Studie sind seit Mit-
te vergangenen Jahres öffentlich zu-
gänglich und wurden u. a. auf einem 
hybriden Fachtag am 3.  Juli 2023 in 
Stuttgart präsentiert. Die Prognosen 
bis zum Jahr 2035 dienen den Kommu-
nen bzw. Sozialplanerinnen und -pla-
nern für eigene Bedarfserhebungen und 
-planungen. Zudem hat das Ministeri-
um für Soziales, Gesundheit und Inte-
gration in Baden-Württemberg die Er-
kenntnisse u. a. für die Ausgestaltung 
weiterer Förderrunden herangezogen. 
Der KVJS bietet ein regelmäßiges Aus-
tauschformat für die Stadt- und Land-
kreise an, um auf Basis der Studien-
ergebnisse die Weiterentwicklung der 
Kurzzeitpflege in Baden-Württemberg 
voranzutreiben und die Ergebnisse in 
die Praxis zu transferieren. 

MEHR ZUM THEMA
Weitere Infos und Berichte  
auf der Website des IGES:  
https://vinc.li/iges-kzp 
Literaturliste und Kontakt:  
elisabeth.hahnel@iges.com 
ulrike.poerschmann-schreiber@iges.com
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